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Bundesverfassung  
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

vom 18. April 1999 (Stand am 30. November 2008) 

 

Präambel 
Im Namen Gottes des Allmächtigen! 
Das Schweizervolk und die Kantone, 
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung, 
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit 
und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken, 
im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit 
zu leben, 
im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegen-
über den künftigen Generationen, 
gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Vol-
kes sich misst am Wohl der Schwachen, 
geben sich folgende Verfassung1: 

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen 

Art. 1 Schweizerische Eidgenossenschaft 
Das Schweizervolk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden 
und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Land-
schaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, St. Gal-
len, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und 
Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft. 

Art. 2 Zweck 
1 Die Schweizerische Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die Rechte des 
Volkes und wahrt die Unabhängigkeit und die Sicherheit des Landes. 
2 Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren 
Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 

  

 AS 1999 2556 
1 Angenommen in der Volksabstimmung vom 18. April 1999 (BB vom 18. Dez. 1998, 

BRB vom 11. Aug. 1999 – AS 1999 2556; BBl 1997 I 1, 1999 162 5986). 
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3 Sie sorgt für eine möglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und 
Bürgern. 
4 Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 
und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. 

Art. 3 Kantone 
Die Kantone sind souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die Bundesverfas-
sung beschränkt ist; sie üben alle Rechte aus, die nicht dem Bund übertragen sind. 

Art. 4 Landessprachen 
Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. 

Art. 5 Grundsätze rechtsstaatlichen Handelns 
1 Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. 
2 Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig 
sein. 
3 Staatliche Organe und Private handeln nach Treu und Glauben. 
4 Bund und Kantone beachten das Völkerrecht. 

Art. 5a2 Subsidiarität 
Bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben ist der Grundsatz der Subsi-
diarität zu beachten. 

Art. 6 Individuelle und gesellschaftliche Verantwortung  
Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften 
zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. 

2. Titel: Grundrechte, Bürgerrechte und Sozialziele 
1. Kapitel: Grundrechte 

Art. 7 Menschenwürde 
Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 

Art. 8 Rechtsgleichheit 
1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

  

2 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 
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2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der 
Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebens-
form, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung. 
3 Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tat-
sächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und 
Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. 
4 Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behin-
derten vor. 

Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben 
Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und 
nach Treu und Glauben behandelt zu werden. 

Art. 10 Recht auf Leben und auf persönliche Freiheit 
1 Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Die Todesstrafe ist verboten. 
2 Jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. 
3 Folter und jede andere Art grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-
handlung oder Bestrafung sind verboten. 

Art. 11 Schutz der Kinder und Jugendlichen 
1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrt-
heit und auf Förderung ihrer Entwicklung. 
2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 

Art. 12 Recht auf Hilfe in Notlagen 
Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf 
Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein uner-
lässlich sind. 

Art. 13 Schutz der Privatsphäre 
1 Jede Person hat Anspruch auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer 
Wohnung sowie ihres Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs. 
2 Jede Person hat Anspruch auf Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. 

Art. 14 Recht auf Ehe und Familie 
Das Recht auf Ehe und Familie ist gewährleistet. 
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Art. 15 Glaubens- und Gewissensfreiheit 
1 Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung 
frei zu wählen und allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu bekennen. 
3 Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzuge-
hören und religiösem Unterricht zu folgen. 
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder 
anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu 
folgen. 

Art. 16 Meinungs- und Informationsfreiheit 
1 Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äus-
sern und zu verbreiten. 
3 Jede Person hat das Recht, Informationen frei zu empfangen, aus allgemein zu-
gänglichen Quellen zu beschaffen und zu verbreiten. 

Art. 17 Medienfreiheit 
1 Die Freiheit von Presse, Radio und Fernsehen sowie anderer Formen der öffent-
lichen fernmeldetechnischen Verbreitung von Darbietungen und Informationen ist 
gewährleistet. 
2 Zensur ist verboten. 
3 Das Redaktionsgeheimnis ist gewährleistet. 

Art. 18 Sprachenfreiheit 
Die Sprachenfreiheit ist gewährleistet. 

Art. 19 Anspruch auf Grundschulunterricht 
Der Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht ist 
gewährleistet. 

Art. 20 Wissenschaftsfreiheit 
Die Freiheit der wissenschaftlichen Lehre und Forschung ist gewährleistet. 

Art. 21 Kunstfreiheit 
Die Freiheit der Kunst ist gewährleistet. 

Art. 22 Versammlungsfreiheit 
1 Die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet. 
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2 Jede Person hat das Recht, Versammlungen zu organisieren, an Versammlungen 
teilzunehmen oder Versammlungen fernzubleiben. 

Art. 23 Vereinigungsfreiheit 
1 Die Vereinigungsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Jede Person hat das Recht, Vereinigungen zu bilden, Vereinigungen beizutreten 
oder anzugehören und sich an den Tätigkeiten von Vereinigungen zu beteiligen. 
3 Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung beizutreten oder anzu-
gehören. 

Art. 24 Niederlassungsfreiheit 
1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des Landes 
niederzulassen. 
2 Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz einzureisen. 

Art. 25 Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung 
1 Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; 
sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert 
werden. 
2 Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in 
dem sie verfolgt werden. 
3 Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine 
andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. 

Art. 26 Eigentumsgarantie 
1 Das Eigentum ist gewährleistet. 
2 Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkom-
men, werden voll entschädigt. 

Art. 27 Wirtschaftsfreiheit 
1 Die Wirtschaftsfreiheit ist gewährleistet. 
2 Sie umfasst insbesondere die freie Wahl des Berufes sowie den freien Zugang zu 
einer privatwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit und deren freie Ausübung. 

Art. 28 Koalitionsfreiheit 
1 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zu-
sammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzu-
bleiben. 
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2 Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizu-
legen. 
3 Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und 
wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder 
Schlichtungsverhandlungen zu führen. 
4 Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten. 

Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien 
1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch 
auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener 
Frist. 
2 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. 
3 Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf 
unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. 
Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf 
unentgeltlichen Rechtsbeistand. 

Art. 29a3 Rechtsweggarantie 
Jede Person hat bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine rich-
terliche Behörde. Bund und Kantone können durch Gesetz die richterliche Beurtei-
lung in Ausnahmefällen ausschliessen. 

Art. 30 Gerichtliche Verfahren 
1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, 
hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und 
unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. 
2 Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die 
Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen 
Gerichtsstand vorsehen. 
3 Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann 
Ausnahmen vorsehen. 

Art. 31 Freiheitsentzug 
1 Die Freiheit darf einer Person nur in den vom Gesetz selbst vorgesehenen Fällen 
und nur auf die im Gesetz vorgeschriebene Weise entzogen werden. 

  

3  Angenommen in der Volksabstimmung vom 12. März 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2007 
(BB vom 8. Okt. 1999, BRB vom 17. Mai 2000, BB vom 8. März 2005 – AS 2002 3148, 
2006 1059; BBl 1997 I 1, 1999 8633, 2000 2990, 2001 4202). 
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2 Jede Person, der die Freiheit entzogen wird, hat Anspruch darauf, unverzüglich und 
in einer ihr verständlichen Sprache über die Gründe des Freiheitsentzugs und über 
ihre Rechte unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, ihre Rechte 
geltend zu machen. Sie hat insbesondere das Recht, ihre nächsten Angehörigen 
benachrichtigen zu lassen. 
3 Jede Person, die in Untersuchungshaft genommen wird, hat Anspruch darauf, 
unverzüglich einer Richterin oder einem Richter vorgeführt zu werden; die Richterin 
oder der Richter entscheidet, ob die Person weiterhin in Haft gehalten oder frei-
gelassen wird. Jede Person in Untersuchungshaft hat Anspruch auf ein Urteil innert 
angemessener Frist. 
4 Jede Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, hat das Recht, 
jederzeit ein Gericht anzurufen. Dieses entscheidet so rasch wie möglich über die 
Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs. 

Art. 32 Strafverfahren 
1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. 
2 Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über 
die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die 
Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. 
3 Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht über-
prüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als ein-
zige Instanz urteilt. 

Art. 33 Petitionsrecht 
1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten; es dürfen ihr daraus 
keine Nachteile erwachsen. 
2 Die Behörden haben von Petitionen Kenntnis zu nehmen. 

Art. 34 Politische Rechte 
1 Die politischen Rechte sind gewährleistet. 
2 Die Garantie der politischen Rechte schützt die freie Willensbildung und die un-
verfälschte Stimmabgabe. 

Art. 35 Verwirklichung der Grundrechte 
1 Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. 
2 Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und ver-
pflichtet, zu ihrer Verwirklichung beizutragen. 
3 Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu eignen, 
auch unter Privaten wirksam werden. 
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Art. 36 Einschränkungen von Grundrechten 
1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. 
Schwerwiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Aus-
genommen sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr. 
2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder 
durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein. 
3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein. 
4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. 

2. Kapitel: Bürgerrecht und politische Rechte 

Art. 37 Bürgerrechte 
1 Schweizerbürgerin oder Schweizerbürger ist, wer das Bürgerrecht einer Gemeinde 
und das Bürgerrecht des Kantons besitzt. 
2 Niemand darf wegen seiner Bürgerrechte bevorzugt oder benachteiligt werden. 
Ausgenommen sind Vorschriften über die politischen Rechte in Bürgergemeinden 
und Korporationen sowie über die Beteiligung an deren Vermögen, es sei denn, die 
kantonale Gesetzgebung sehe etwas anderes vor. 

Art. 38 Erwerb und Verlust der Bürgerrechte 
1 Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat 
und Adoption. Er regelt zudem den Verlust des Schweizer Bürgerrechts aus anderen 
Gründen sowie die Wiedereinbürgerung. 
2 Er erlässt Mindestvorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und 
Ausländern durch die Kantone und erteilt die Einbürgerungsbewilligung. 
3 Er erleichtert die Einbürgerung staatenloser Kinder. 

Art. 39 Ausübung der politischen Rechte 
1 Der Bund regelt die Ausübung der politischen Rechte in eidgenössischen, die 
Kantone regeln sie in kantonalen und kommunalen Angelegenheiten. 
2 Die politischen Rechte werden am Wohnsitz ausgeübt. Bund und Kantone können 
Ausnahmen vorsehen. 
3 Niemand darf die politischen Rechte in mehr als einem Kanton ausüben. 
4 Die Kantone können vorsehen, dass Neuzugezogene das Stimmrecht in kantonalen 
und kommunalen Angelegenheiten erst nach einer Wartefrist von höchstens drei 
Monaten nach der Niederlassung ausüben dürfen. 
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Art. 40 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 
1 Der Bund fördert die Beziehungen der Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer untereinander und zur Schweiz. Er kann Organisationen unterstützen, die 
dieses Ziel verfolgen. 
2 Er erlässt Vorschriften über die Rechte und Pflichten der Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer, namentlich in Bezug auf die Ausübung der politischen 
Rechte im Bund, die Erfüllung der Pflicht, Militär- oder Ersatzdienst zu leisten, die 
Unterstützung sowie die Sozialversicherungen. 

3. Kapitel: Sozialziele 

Art. 41 
1 Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verantwortung und 
privater Initiative dafür ein, dass: 

a. jede Person an der sozialen Sicherheit teilhat; 
b. jede Person die für ihre Gesundheit notwendige Pflege erhält; 
c. Familien als Gemeinschaften von Erwachsenen und Kindern geschützt und 

gefördert werden; 
d. Erwerbsfähige ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu angemessenen Bedin-

gungen bestreiten können; 
e. Wohnungssuchende für sich und ihre Familie eine angemessene Wohnung 

zu tragbaren Bedingungen finden können; 
f. Kinder und Jugendliche sowie Personen im erwerbsfähigen Alter sich nach 

ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können; 
g. Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial 

verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und 
politischen Integration unterstützt werden. 

2 Bund und Kantone setzen sich dafür ein, dass jede Person gegen die wirtschaft-
lichen Folgen von Alter, Invalidität, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Mutter-
schaft, Verwaisung und Verwitwung gesichert ist. 
3 Sie streben die Sozialziele im Rahmen ihrer verfassungsmässigen Zuständigkeiten 
und ihrer verfügbaren Mittel an. 
4 Aus den Sozialzielen können keine unmittelbaren Ansprüche auf staatliche Leis-
tungen abgeleitet werden. 
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3. Titel: Bund, Kantone und Gemeinden 
1. Kapitel: Verhältnis von Bund und Kantonen 
1. Abschnitt: Aufgaben von Bund und Kantonen 

Art. 42 Aufgaben des Bundes 
1 Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist. 
2 ...4 

Art. 43 Aufgaben der Kantone 
Die Kantone bestimmen, welche Aufgaben sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
erfüllen. 

Art. 43a5 Grundsätze für die Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben 
1 Der Bund übernimmt nur die Aufgaben, welche die Kraft der Kantone übersteigen 
oder einer einheitlichen Regelung durch den Bund bedürfen. 
2 Das Gemeinwesen, in dem der Nutzen einer staatlichen Leistung anfällt, trägt 
deren Kosten. 
3 Das Gemeinwesen, das die Kosten einer staatlichen Leistung trägt, kann über diese 
Leistung bestimmen. 
4 Leistungen der Grundversorgung müssen allen Personen in vergleichbarer Weise 
offen stehen. 
5 Staatliche Aufgaben müssen bedarfsgerecht und wirtschaftlich erfüllt werden. 

2. Abschnitt: Zusammenwirken von Bund und Kantonen 

Art. 44 Grundsätze 
1 Bund und Kantone unterstützen einander in der Erfüllung ihrer Aufgaben und 
arbeiten zusammen. 
2 Sie schulden einander Rücksicht und Beistand. Sie leisten einander Amts- und 
Rechtshilfe. 
3 Streitigkeiten zwischen Kantonen oder zwischen Kantonen und dem Bund werden 
nach Möglichkeit durch Verhandlung und Vermittlung beigelegt. 

  

4 Aufgehoben in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, mit Wirkung seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 

5 Angenommen in der Volksabstimmung vom 28. Nov. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2008 
(BB vom 3. Okt. 2003, BRB vom 26. Jan. 2005, BRB vom 7. Nov. 2007 – AS 2007 5765 
5771; BBl 2002 2291, 2003 6591, 2005 951). 


